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25. Gesetz: Gleichbehandlung von Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgeltes in der Land- und Forstwirtschaft 
(W'iener land- und forstwirucbaftliches Gleichbehandlungsgesetz). 

26. Verordnung: Zulassung der Thermophonchornstelnef Bauart Ing. L. Motzko; Aufhebung. 

25. 
Gesetz vom 5. März 1980 über die Gleichbe
handlung von Frau und Mann bei Festsetzung 
des Entgeltes im Bereich der Land- und Forst· 
wirtschaft (Wiener land- und forstwirtschaftli-

ches Gleichbehandlungsgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen; 

Geltungsbereich 

S 1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten 
fur die Arbeitsverhältnisse der land- und forstwin~ 
schaftlichen Arbeiter, auf welche die Wiener Land
arbeitsordnung, LGBI. ftir Wien Nr. 22/1949, 
anzuwenden ist. 

Gleichbehandlungsgebot 

S 2. Bei der Festsetzung des Entgeltes darf nie
mand auf Grund des Geschlechtes diskriminiert 
werden. Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes 
ist jede benachteiligende Differenzierung, die ohne 
sachliche Rechtfertigung vorgenommen wird. 

Gleichbehandlungskommission 

$ 3. (1) Beim Amt der Landesregierung ist eine 
Gleichbehandlungskommission, im folgenden 
„Kommission"' genannt, zu errichten. 

(2) Diese Kommission hat aus elf Mitgliedern zu 
bestehen. Den Vorsitz hat der Landeshauptmann 
oder ein von ihm damit betrauter Bediensteter des 
Amtes der Landesregierung zu führen. 

(3) Der Kommission gehören neben dem Vorsit
zenden folgende Mitglieder an; 

1. zwei Mitglieder) die von der Wiener Land
winschaftskammer vorgeschlagen werden; 

2, zwei l\1itgtieder, die vorn Zentralverband der 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber in 
Niederösterreich, BurgenJand und Wien vor
geschlagen werden; 

3. zwei Mitglieder, die von der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte fur Wien vorgeschla
gen werden; 

4, zwei Mitglieder, die von der Gewerkschaft 
der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 
vorgeschlagen werden; 
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5. zwei Vertreter des Amtes der Landesregie
rung. 

(4) Für die im Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten Mit
glieder ist auf Vorschlag der dort angeführten 
Interessenvertretungen die erforderliche Anzahl 
von Ersatzmitgliedern zu bestellen. 

(5) Die im Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten Mitglieder 
der Ko1nmission sowie ihre Ersatzmitglieder 
(Abs. 4) sind von der Landesregierung für eine 
Funktionsdauer von ._.;er Jahren zu bestellen. Wird 
das Vorschlagsrecht für sie nicht binnen zwei 
Monaten nach Aufforderung ausgeübt, so ist die 
Landesregierung dabei an Vorschläge nicht gebun
den. Vor Antritt ihrer Funktion haben diese Mit
glieder (Ersatzmitglieder) der Kommission dem 
Vorsitzenden die gewissenhafte und unparteiische 
Ausübung ihrer Tätigkeit zu geloben. 

(6) Die Landesregierung hat ein von einer der im 
Abs. 3 Z l bis 4 genannten Interessenvertretung 
vorgeschlagenes Mitglied (Ersatzmitglied) bei V er
zieht, bei Widerruf des Vorschlages durch die vor
schlagsberechtigte Interessenvertretung, bei grober 
Verletzung oder bei dauernder Vernachlässigung 
seiner Pflichten seiner Funktion zu entheben. 

Aufgaben der Kommission 

S 4. Die Kommission hat sich mit allen die Dis
kriminierung bei der Entgeltfestsetzung (§ 2) 
berührenden Fragen zu befassen. 

§ 5. (!)Auf Antrag einer der im§ 3 Abs. 3 Z 1 bis 
4 genannten lnteressenvenretungen oder von Amts 
·\\regen hat die Kommission insbesondere Gutachten 
über Fragen der Diskriminierung bei der Entgelt
festsetzung zu erstatten. 

(2) Betrifft ein gemäß Abs. 1 zu erstellendes Gut
achten Diskriminierungen in Regelungen der kol
lektiven Rechtsgestaltung, so kann die Kommission 
zur Vorbereitung der Beschlußfassung einen 
Arbeitsausschuß bilden, dem neben dem Vorsitzen
den (§ 3 Abs. 2) je eines der von den im § 3 Abs. 3 
Z 1 bis 4 genannten Interessenvenretungen vorge
schlagenen Mitglieder anzugehören hat. Den Bera-
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